
Digitale Überwachung: Sind Videokameras am Objekt erlaubt?

hat an folgendem Kurs teilgenommen:

Anna-Maria Fischwasser

gemäß § 34c Abs. 2a Gewerbeordnung und § 15b Abs. 2 MaBV

Teilnahmezertifikat 

Referent: Detlef Wendt

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Folgende Inhalte wurden unter anderem besprochen:

Wer darf wann welchen Bereich überwachen?

 Sind Attrappen eher erlaubt als echte Kameras?

 Wie ist das mit dem Verpixeln und dem Speichern von Aufnahmen?

 Wer darf sich die Aufnahmen ansehen?

 Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Vermieter?

  Mit welchen rechtlichen Risiken müssen Vermieter rechnen?

 Welchen Einfluss hat der Datenschutz?
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Die Dauer der Veranstaltung liegt ohne Pausen bei insgesamt 1h 30m, 

Zeitstunden.

Brühl, 28.01.2026
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